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Bekanntmachungen des Landratsamtes 
 

Bekanntmachung des Landratsamtes Kelheim vom 18.02.2021 
Nr. 33 – 5300 – Bekannt/001 
 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG); 
Bekanntmachung über die Höhe des 7-Tage-Inzidenz-Wertes der COVID-19 Fälle 
für den Landkreis Kelheim 
 
 
Das Landratsamt Kelheim erlässt auf Grundlage des § 65 S. 1 der Zuständigkeitsverordnung 
(ZustV) und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) nach §§ 18 
Abs. 1 Satz 6, 19 Abs. 1 Satz 4 und 20 Abs. 1 Satz 3 der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung (BayIfSMV) in der in der jeweils geltenden Fassung folgende 
 

Bekanntmachung 
 

Im Landkreis Kelheim überschreitet die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Coronavi-
rus SARS-CoV-2 innerhalb von sieben Tagen den Wert von 100 je 100.000 Einwohner nicht. 
Der nach § 28a Abs. 3 Satz 12 IfSG bestimmte Inzidenzwert beträgt im Landkreis Kelheim der-
zeit 28,4 (Stand 18.02.2021, 04.29 Uhr). 
 
Mit Wirkung vom 22.02.2021 treten folgende Regelungen der 11 BayIfSMV im Landkreis Kel-
heim in Kraft: 
 
§ 18 Schulen 
 
(1) Die Schulen im Sinne des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswe-
sen (BayEUG) sind für Schülerinnen und Schüler geschlossen. Sonstige Schulveranstaltungen 
finden nicht statt. Regelungen zur Notbetreuung werden vom zuständigen Staatsministerium er-
lassen. Die Schulen und die Träger der Mittagsbetreuung haben für alle Tätigkeiten auf dem 
Schulgelände und in der Notbetreuung ein Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage ei-
nes ihnen von den Staatsministerien für Unterricht und Kultus und für Gesundheit und Pflege 
zur Verfügung gestellten Hygieneplans (Rahmenhygieneplan) auszuarbeiten und auf Verlangen 
der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 
 
In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 100 nicht 
überschreitet, findet abweichend von Satz 1 und 2  
 

1. an den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen,  
2. an den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Förderzentren einschließlich der Schulvorbereiten-

den Einrichtungen sowie an weiteren Jahrgangsstufen der Förderzentren in den Förder-
schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung, körperliche 
und motorische Entwicklung, Sehen und weiterer Förderbedarf sowie Hören und weite-
rer Förderbedarf,  

3. an den Schulen für Kranke in Abstimmung mit den Kliniken und  
4. in den Abschlussklassen der übrigen Schulen nach Satz 1  

 
Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig 
eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht statt. Sobald die Voraussetzungen des Sat-
zes 5 vorliegen, hat die zuständige Kreisverwaltungsbehörde dies unverzüglich amtlich be-
kanntzumachen. Wird der Inzidenzwert nach Satz 5 erneut überschritten, hat die zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde dies unverzüglich amtlich bekanntzumachen; in diesem Fall findet in 
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dem betreffenden Landkreis oder der kreisfreien Stadt ab dem auf die amtliche Bekanntma-
chung folgenden Tag nur noch Distanzunterricht statt. Die Zulassung nach § 18 Abs. 1 Satz 5 
dieser Verordnung in der bis 21. Februar 2021 geltenden Fassung für Abiturientinnen und Abi-
turienten, für die 2021 Abschlussprüfungen durchgeführt werden, sowie für Schülerinnen und 
Schüler beruflicher Schulen, bei denen zeitnah Abschlussprüfungen stattfinden, bleibt unbe-
rührt.“ 
 
(2) Auf dem Schulgelände und in allen Angeboten der Notbetreuung besteht Maskenpflicht für 
die Lehrkräfte gilt darüber hinaus die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske im 
Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen. Unbeschadet des § 1 der BayIfSMV sind 
von dieser Maskenpflicht ausgenommen: 
 

1. Schülerinnen und Schüler nach Genehmigung des aufsichtführenden Personals aus 
zwingenden pädagogisch-didaktischen oder schulorganisatorischen Gründen, 

2. Schulverwaltungspersonal nach Erreichen des jeweiligen Arbeitsplatzes, sofern nicht 
weitere Personen anwesend sind, 

3. Schülerinnen und Schüler während einer effizienten Stoßlüftung des Klassen- bzw. Auf-
enthaltsraums sowie kurzzeitig im Außenbereich unter freiem Himmel, solange dabei 
verlässlich ein ausreichender Mindestabstand eingehalten wird. 

 
Wird der Verpflichtung nach Satz 1 nicht nachgekommen, soll die Schulleiterin oder der Schul-
leiter die Person des Schulgeländes verweisen. Die jeweiligen Erziehungsberechtigten müssen 
dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler der Maskenpflicht nachkommen.“ 
 
(3) Abs. 1 Satz 1, 2 und 4, Abs. 2 gelten auch für den Lehr- und Studienbetrieb am Staatsinsti-
tut für die Ausbildung von Fachlehrern und am Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderleh-
rern. 
 
§ 19 Tagesbetreuungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige 
 
(1) Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierte 
Spielgruppen für Kinder sind geschlossen. Regelungen zur Notbetreuung werden vom Staats-
ministerium für Familie, Arbeit und Soziales im Benehmen mit dem Staatsministerium für Ge-
sundheit und Pflege durch Bekanntmachung erlassen. In Landkreisen und kreisfreien Städten, 
in denen die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 100 nicht überschreitet, ist abweichend von Satz 1 
und 2 der Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen unter folgenden 
Voraussetzungen zulässig:  
 

1. Die jeweiligen Träger haben ein Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage eines 
ihnen von den Staatsministerien für Familie, Arbeit und Soziales und für Gesundheit und 
Pflege zur Verfügung gestellten Rahmenhygieneplans auszuarbeiten und auf Verlangen 
der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen; dabei sind einrichtungsspezifi-
sche Anforderungen und die Umstände vor Ort zu berücksichtigen.   

2. Die Betreuung erfolgt in festen Gruppen.  
 
Sobald die Voraussetzungen des Satzes 3 vorliegen, hat die zuständige Kreisverwaltungsbe-
hörde dies unverzüglich amtlich bekanntzumachen. Wird der Inzidenzwert nach Satz 3 erneut 
überschritten, hat die zuständige Kreisverwaltungsbehörde dies unverzüglich amtlich bekannt-
zumachen; in diesem Fall sind die Einrichtungen nach Satz 1 in dem betreffenden Landkreis o-
der der kreisfreien Stadt ab dem auf die amtliche Bekanntmachung folgenden Tag geschlossen. 
 
(2) Für Heilpädagogische Tagesstätten haben die jeweiligen Träger ein Schutz- und Hygiene-
konzept auf der Grundlage eines ihnen von den Staatsministerien für Familie, Arbeit und Sozia-
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les und für Gesundheit und Pflege zur Verfügung gestellten Rahmenhygienekonzepts auszuar-
beiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. Dabei sind 
einrichtungsspezifische Anforderungen und die Umstände vor Ort zu berücksichtigen. 
 
§ 20 Berufliche Aus- und Fortbildung, außerschulische Bildung, Musikschulen, Fahr-
schulen 
 
(1) Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind vorbehaltlich des Abs. 3 in Prä-
senzform untersagt. In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz den 
Wert von 100 nicht überschreitet, können abweichend von Satz 1 Angebote in Präsenzform 
stattfinden, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehal-
ten werden kann; Abs. 3 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Sobald die Voraussetzungen des Sat-
zes 2 vorliegen, hat die zuständige Kreisverwaltungsbehörde dies unverzüglich amtlich be-
kanntzumachen. Wird der Inzidenzwert nach Satz 2 erneut überschritten, hat die zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde dies unverzüglich amtlich bekanntzumachen; in diesem Fall sind in 
dem betreffenden Landkreis oder der kreisfreien Stadt ab dem auf die amtliche Bekanntma-
chung folgenden Tag Angebote nach Satz 1 in Präsenzform nicht mehr zulässig. Die Zulassung 
nach § 20 Abs. 1 Satz 2 dieser Verordnung in der bis 21. Februar 2021 geltenden Fassung für 
Abschlussjahrgänge der beruflichen Schulen auch für notwendige praktische außerschulische 
Ausbildungsteile zur Vorbereitung zeitnah stattfindender Kammerprüfungen bleibt unberührt.“  
 
(2) Angebote der Erwachsenenbildung nach dem Bayerischen Erwachsenenbildungsförde-
rungsgesetz und vergleichbare Angebote anderer Träger sowie sonstige außerschulische Bil-
dungsangebote, soweit sie nicht von Abs. 1 erfasst sind, sind vorbehaltlich des Abs. 3 in Prä-
senzform untersagt.“  
 
(3) Erste-Hilfe-Kurse und die Ausbildung von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr, des 
Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks sind zulässig, wenn zwischen allen Beteilig-
ten ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt ist. Es besteht Maskenpflicht, soweit der Mindestab-
stand nicht zuverlässig eingehalten werden kann, insbesondere in Verkehrs- und Begegnungs-
bereichen, sowie bei Präsenzveranstaltungen am Platz. § 17 Satz 2 gilt entsprechend. Der Be-
treiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.  
 
(4) Der Unterricht an Musikschulen ist in Präsenzform untersagt.  
 
(5) Für theoretischen Fahrschulunterricht, Nachschulungen, Eignungsseminare sowie theoreti-
sche Fahrprüfungen gilt für das Lehrpersonal eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Ge-
sichtsmaske im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen und im Übrigen FFP2-
Maskenpflicht; Abs. 3 Satz 4 gilt entsprechend. Für den praktischen Fahrschulunterricht und für 
praktische Prüfungen gilt FFP2-Maskenpflicht für das  
Lehrpersonal im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen sowie für die übrigen 
Fahrzeuginsassen.“ 
 
Kelheim, 18.02.2021 
Landratsamt 
 
Welnhofer 
Regierungsrat 
 
Diese Bekanntmachung ist auch auf der Homepage des Landratsamtes Kelheim unter 
www.landkreis-kelheim.de/ einsehbar. 
 
 

http://www.landkreis-kelheim.de/
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Bekanntmachungen der Städte; Märkte und Gemeinden 
 
 
Bekanntmachung der Stadt Abensberg 
 
Erlass des Bebauungsplanes  

„Sondergebiet Photovoltaikanlage Schwaighausen - Mühltal“ 
 

Der Bauausschuss der Stadt Abensberg hat am 18. Januar 2021 den Bebauungs- und 
Grünordnungsplan „Photovoltaikanlage Schwaighausen - Mühltal“ als Satzung beschlos-
sen. Der Bebauungs- und Grünordnungsplan bedarf gemäß § 10 Abs. 2 i.V.m. § 8 Abs. 
2 BauGB keiner Genehmigung, da er aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wurde.  
 
Der Bebauungs- und Grünordnungsplan liegt samt Begründung (mit Umweltbericht) so-
wie der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB ab Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung im Rathaus der Stadt Abensberg, Stadtplatz 1, 93326 Abens-
berg, Zimmer Nr. 2.06, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus und kann 
dort eingesehen werden.  
Diese Bekanntmachung sowie der Plan mit Begründung und Umweltbericht können auch 
auf der Homepage der Stadt Abensberg unter www.abensberg.de/Bürgerservice/Be-
kanntmachungen abgerufen werden. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch tritt der Bebauungsplan mit der Bekanntmachung in 
Kraft. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und Abs. 4 Baugesetzbuch über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche und über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 
Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis Bebauungsplan und Flächennutzungsplan und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bauleitplans 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

 
Abensberg, den 17.02.2021 
 
STADT ABENSBERG 
  
  Dr. Uwe Brandl 

1.Bürgermeister 
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